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Anderung der
Festsetzung von Entgelten fur die Teilnahme am
postgradualen und weiterbildenden Master-Fernstudiengang
"Industrial Engineering"

vom 12.4.2006

Gemal § 2 Abs.2 der Geblhren- und Entgeltordnung (GebEntgeltO) i. d. F. vom 1.6.2004
(A.M. 50/2004) in Verbindung mit der Studienordnung vom 19.04.2005 (A.M. 84/2005), an-
dert der Prasident der TFH die Entgeltordnung vom 1.7.2005 (A.M. 53/2005):

1. Ziffer 3 erhalt folgende Fassung:

.Fur die Teilnahme gemaf Absatz 1 werden insgesamt sechs Teilbetrage von je
1.150,00 Euro (insgesamt 6.900,00 Euro) erhoben, die vor dem Versand des Lehrmate-
rials fur das betreffende Semester fallig werden. Die Gesamtsumme wird auch dann
fallig, wenn die Studienleistungen vor Ablauf der Regelstudienzeit erbracht werden. Das
Nutzungsentgelt umfasst alle prifungsrechtlich zuldssigen Wiederholungen des
Lehrstoffs und der studienbegleitenden Leistungsnachweise innerhalb des betreffenden
Semesters. Ein Nutzungsentgelt von 1.150,00 Euro wird auch fir jedes Uber die Regel-
studienzeit hinausgehende Semester erhoben.”

2. Ziffer 4 erhélt folgende Fassung:

»MUssen Studienleistungen oder Teile der Masterprifung aul3erhalb des Semesters, in
dem der Leistungsnachweis angetreten wurde, nachgeholt oder wiederholt werden, so
wird fur jede prifungsrechtlich zuldssige Nachholung, bzw. Wiederholung eine Gebiihr
von 200,00 Euro erhoben.”

3. Diese Ordnung tritt mit ihrer Veroffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der TFH
in Kraft.

Herausgeber: Der Préasident der TFH Berlin; Presse- und Informationsstelle
Lutticher Stral3e 37, 13353 Berlin

Redaktion: Leiter der Studienverwaltung

Druck: Copy-Center der TFH Berlin



	  
	Technische Fachhochschule Berlin 
	University of Applied Sciences 
	Amtliche Mitteilungen 

	Änderung der 


